
Aus der Ratssitzung
Der Einwohnergemeinderat hat sich an der Sitzung vom 20. April 2026 unter anderem
mit folgenden Themen befasst:

Einwohnergemeinde Engelberg baut Beteiligung an Titlis Bergbahnen aus
Der Einwohnergemeinde Engelberg wurden 4'250 Aktien der Bergbahnen Engelberg-
Trübsee-Titlis AG zum Kauf angeboten. Der Einwohnergemeinderat hat entschieden,
die Gelegenheit wahrzunehmen und die erwähnten BET Aktien zu erwerben. Die BET
AG ist die grösste touristische Akteurin im Tal und für die Engelberger Volkswirtschaft
von hoher Bedeutung. Der Einwohnergemeinderat ist daher sehr daran interessiert,
die Beteiligung der Einwohnergemeinde zu stärken. Die Aktien konnten für insgesamt
CHF 212'500.00 gekauft werden.

Basierend auf den Grundlagen des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Obwalden
sind die BET Aktien in der Bilanz der Einwohnergemeinde als Anlage im Finanzvermö-
gen bilanziert. Dabei handelt es sich um jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchti-
gung der öffentlichen Aufgabenerfüllung auch wieder veräussert werden können. Da-
her liegt die Entscheidungskompetenz über dieses Geschäft beim Einwohnergemein-
derat.

Ausführungsbestimmungen über die kantonalen Vorgaben zur schulergänzen-
den Tagesstruktur: Vernehmlassung eingereicht
Im Zuge der Anpassung des Bildungsgesetzes des Kantons Obwalden werden Aus-
führungsbestimmungen zu den schulergänzenden Tagesstrukturen erlassen. Mit der
Anpassung am Bildungsgesetz werden die Gemeinden für die schulergänzende Ta-
gesbetreuung vom Kanton finanziell unterstützt. Damit verbunden sind auch Vorgaben
an die Gemeinden, welche in Ausführungsbestimmungen geregelt werden. Der Ein-
wohnergemeinderat Engelberg unterstützt diese im Grundsatz.

Kritisch beurteilt wird jedoch Art. 7 Abs. 3. Die Pflicht, in jedem Betreuungselement
zwingend eine fachlich qualifizierte Betreuungsperson einzusetzen, wird als nicht
praktikabel erachtet. Aufgrund vieler kleiner Pensen, begrenzter personeller Ressour-
cen und hoher Kosten wäre die Umsetzung langfristig kaum möglich.
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Der Einwohnergemeinderat ist der Ansicht, dass Qualität auch ohne durchgehende
Präsenz von Fachpersonal sichergestellt werden kann – insbesondere durch die Ein-
bettung in die Schule, vorhandene pädagogische Ressourcen sowie Weiterbildungs-
angebote. Für Randzeiten sollen auch Mitarbeitende mit entsprechender Zusatzqualifi-
kation eingesetzt werden können.

Geschäftsführer Bendicht Oggier

Schulegg- und Wydenstrasse

Vom 27. April bis 15. Mai 2026 werden an der Schulegg- sowie Wydenstrasse Rand-
stein- und Belagssanierungen sowie Schachtabdeckungserneuerungen durchgeführt.
Diese Arbeiten sind notwendig, da sich durch Senkungen Pfützen bilden und defekte
Einlaufschächte ersetzt werden müssen.

Bei den Sanierungsarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis.

Bereich Tiefbau / Infrastruktur

Containerreinigung 2026
Die jährliche Containerreinigung findet am Montag, 4. Mai und Dienstag, 5. Mai so-
wie am Freitag, 8. Mai 2026 statt.

Bitte Container an den entsprechenden Sammeltagen bereitstellen.

Paul Odermatt, Bereichsleiter Werkdienst
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Alkoholtestkäufe 2026
Mit Testkäufen in der Gastronomie und im Detailhandel wurde auch dieses Jahr
getestet, ob die gesetzlichen Bestimmungen bei der Abgabe von Alkohol und
Tabak an Jugendliche eingehalten werden.

Wie in den Jahren davor wurde die Abgabe von Alkohol getestet. Die Jugendlichen
dürfen erst nach vollendetem 16. Altersjahr vergorene Alkoholika wie Bier, Wein, Ap-
felwein (Cidre) und Schaumwein (Prosecco) sowie Mischgetränke daraus (z.B. Pana-
ché) kaufen und konsumieren. Spirituosen, Aperitifs und Alcopops sind erst ab 18 Jah-
ren erlaubt.

Die Resultate der Tests vom Februar 2026 präsentieren sich wie folgt: Von fünfzehn
getesteten Betrieben haben zwei Betriebe Alkohol an die Testpersonen verkauft. Bei
den fehlhaften Betrieben hat ein Betrieb einen Ausweis verlangt, den Alkohol jedoch
trotzdem verkauft. Im Vorjahr 2025 fielen die Testkäufe deutlich schlechter aus.

Dieses Jahr wurden erneut auch Tabak-Testkäufe durchgeführt. Von zwölf getesteten
Betrieben haben zwei Betriebe Tabak an die Testpersonen verkauft.

Jugendschutz- und Personalschulungen
Die Einwohnergemeinde Engelberg sensibilisiert jedes Jahr aufs Neue die lokalen Be-
triebe und deren Mitarbeiter und führt jeweils im Dezember Schulungen über die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz und Alkoholverkauf durch. Diese sind
durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem Gastgewerbe, der Hotellerie sowie
dem Detailhandel jeweils sehr gut besucht. Auch die Vereine, welche Anlässe in En-
gelberg organisieren, werden zu diesen Schulungen eingeladen.
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Folgende gesetzliche Bestimmungen haben die Betriebe zu befolgen:

 Kein Alkohol (ohne Ausnahme) an Jugendliche unter 16 Jahren (gemäss Art. 18
des Obwaldner Gastgewerbegesetzes).

 Keine gebrannten Wasser (Spirituosen, Alcopops, usw.) an Jugendliche unter 18
Jahren (gemäss Art. 41 Abs. 1 Lit. i des Bundesgesetzes über die gebrannten
Wasser).

 Kein Tabak (ohne Ausnahme) an Jugendliche unter 18 Jahren (gemäss Art. 23
des Tabakproduktegesetzes).

Die Teilnehmer werden jeweils auch darauf geschult, bei jungen Erwachsenen, wo
das Alter teilweise schwierig abzuschätzen ist, in jedem Fall den Ausweis zu verlan-
gen.

Wir danken allen Betrieben für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, womit
sie einen wertvollen Beitrag für den Jugendschutz in Engelberg leisten.

Bereich Gesundheit
Gemeindeschreiber Roman Schleiss

Wussten Sie…?
Auf dem Marktplatz auf Crossiety haben Sie die Möglichkeit, Ihre nicht mehr ge-
brauchten Gegenstände zu verkaufen oder mittels einem Beitrag gezielt nach Gegen-
ständen zu suchen. Sie sehen alle Marktplätze jener Gemeinden, welche ebenfalls
Crossiety haben und welche Sie unter "Meine Region" in Ihren Profileinstellungen
abonniert haben.

Der Vorteil des Marktplatzes von Crossiety ist, dass dieser regional ist. So können Sie
quasi von Nachbar zu Nachbar die Gegenstände austauschen. Unter dem Motto "wei-
tergeben statt wegwerfen" können von Ihnen nicht mehr genutzte Gegenstände Ande-
ren Freude bereiten.

Werden Sie Mitglied des digitalen Dorfplatzes von Engelberg:
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Baugesuche und Sonderbewilligungen
Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli
1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zwanzig Tagen beim Bauamt Engel-
berg öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen an-
gezeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbe-
willigung sind bis 20. Mai 2026 schriftlich und begründet, im Doppel an den Einwoh-
nergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engelberg, einzureichen (Bauverord-
nung Art. 31, 36 und 37).

Gesuchsteller

Bauvorhaben
Ort
Zonen
Schutzgebiete

Christof und Eva Schnellmann, Grüsshaldenstrasse 10,
6390 Engelberg
PV-Anlage an der Fassade und an Balkonböschung
Parzelle 1167, Grüsshaldenstrasse 10, GB Engelberg
W2B
Gewässerschutzbereich Au

Gesuchsteller

Bauvorhaben

Ort

Zonen

Schutzgebiete
Naturgefahren

Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG, Gersch-
nistrasse 14, 6390 Engelberg
Erweiterung Reklameanlagen EAB / BET Verwaltungsge-
bäude, Aufwertung Signaletik Talstation und Änderung Farb-
gebung (nachträgliche Baueingabe)
Parzelle 426, 446, 450, 1250, 431, 1249,
Gerschnistrasse 12/14, GB Engelberg
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen
Gewässerschutzbereich Au, Planungszone Hochwasser-
schutz
Ue2, Ue2/4

Gesuchsteller
Bauvorhaben

Ort
Zonen
Schutzgebiete
Naturgefahren

Malte und Daria Mack, Schwandstrasse 23, 6390 Engelberg
Projektänderung: Ersatz Dachgeschoss mit nordseitigem
Treppenaufgang
Parzelle 314, Schwandstrasse 23, GB Engelberg
W2B
Gewässerschutzbereich Au
Ue1
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